
Erläuterungen zu den Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von
Architekten, Bauingenieuren und Beratenden Ingenieuren* H 135/01

Besondere Bedingungen für die Berufshaftpflichtversiche-
rung von Architekten, Bauingenieuren und Beratenden In-
genieuren

Zur Berufsbezeichnung "Architekt" sollten die Versiche-
rungsgesellschaften die Grundsätze beachten, nach denen
gemäß den Architektengesetzen der Länder die Aufnahme
in die Architektenliste erfolgt.

Bei den Bauingenieuren und Beratenden Ingenieuren soll-
ten die Maßstäbe berücksichtigt werden, die nach den In-
genieurgesetzen der Länder Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Ingenieurliste sind.

Der Versicherungsschutz für die im Antrag/Versicherungs-
schein beschriebene freiberufliche Tätigkeit wird auf der
Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) gewährt, soweit die
nachfolgenden Besonderen Bedingungen für die Berufs-
haftpflichtversicherung nichts anderes bestimmen.

Als freiberufliche Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmungen
gilt außer der Tätigkeit des Freiberuflichen/Freischaffen-
den auch die entsprechende Nebentätigkeit des beamteten
oder angestellten Architekten/Ingenieurs sowie die ent-
sprechende Tätigkeit des (bau)gewerblichen Architek-
ten/Ingenieurs, soweit dieser nicht mit der Bauausführung
am selben Objekt betraut ist oder sonstige Ausschluß-
gründe nach Ziffer A 6 vorliegen. Für diesen Personenkreis
ist der Abschluß einer objektbezogenen Versicherung an-
gebracht.

Ziffer A 1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für die Folgen von Verstößen bei der Aus-
übung der im Versicherungsschein beschriebenen Tätig-
keit.

Folge von Verstößen

In der Berufshaftpflichtversicherung für Architekten/Inge-
nieure gilt als Versicherungsfall der Verstoß und nicht das
Schadenereignis. Als Verstoß stellt sich z.B. die Erstellung
des fehlerhaften Planes dar, als Ereignis die Auswirkung
der fehlerhaften Planung in Form eines konkreten Scha-
dens am Objekt.

Die im Versicherungsschein beschriebene Tätigkeit:

Die Tätigkeiten der Architekten und Ingenieure sind in den
Architekten- bzw. Ingenieurgesetzen sowie in der ein-
schlägigen Gebühren- und Leistungsordnung (HOAI) defi-
niert und in diesem Umfang versichert. Dazu gehören auch
Wertermittlungen. Aufgabenerweiterungen durch neue
Gesetze oder gerichtliche Entscheidungen gehören mit
zum Berufsbild und werden daher vom Versicherungs-
schutz mit erfaßt. Die Beratung des Bauherrn bei der
Grundstücksauswahl gehört zum Berufsbild eines Archi-
tekten, berufsbildfremd ist jedoch die Grundstücksvermitt-
lung.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer)
durch vom Versicherungsnehmer erbrachte Arbeiten oder
sonstige Leistungen.

Schäden durch Umwelteinwirkungen, die grundsätzlich
nach § 4 Ziff. I 8 AHB vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind, werden, soweit sie auf das berufliche Risiko
des Versicherungsnehmers durch von ihm erbrachte Ar-
beiten oder sonstige Leistungen zurückzuführen sind, im
Rahmen der Berufshaftpflichtversicherung auf Verstoßba-
sis abgedeckt.

Hierzu zählen beispielsweise Umwelteinwirkungen infolge
fehlerhafter Leistungen bei der Asbest-Sanierung.

Erfaßt wird insbesondere auch das Regreßrisiko aus der
Planung von umweltrelevanten Anlagen, wie z.B.

- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz

- Anlagen zur Herstellung, Verarbeitung, Lagerung, Abla-
gerung, Beförderung oder Wegleitung gewässerschäd-
licher Stoffe

- Abwasseranlagen
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen

oder von Teilen, die für solche Anlagen bestimmt sind.

Das Risiko der sogenannten Umweltingenieure, die sich
schwerpunktmäßig z.B. mit Umweltschadenbegutach-
tungen, Standortanalysen, Immissions-/Emissionsberech-
nungen, der Planung von Deponien, Abluftreinigungsan-
lagen usw. befassen, bedarf einer besonderen versiche-
rungstechnischen Prüfung und Regelung.

1.2 Der Versicherungsschutz umfaßt Personenschäden
und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden ge-
mäß § 1 Ziff. 1 und 3 AHB) zu den im Versicherungsschein
festgelegten Versicherungssummen. Diese bilden die
Höchstgrenze bei jedem Verstoß.

Nach den AHB kann vereinbart werden, daß der Versiche-
rer seine Gesamtleistung für alle Verstöße eines Versiche-
rungsjahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten Versi-
cherungssumme begrenzt.

Im allgemeinen begrenzen die Versicherer ihre Gesamt-
leistung für alle Verstöße eines Versicherungsjahres auf
das Zweifache der je Verstoß vereinbarten Versicherungs-
summen (§ 3 Ziff. II Abs. 3 AHB).

1.3 Die Versicherungssummen stehen nur einmal zur Ver-
fügung,

a) wenn mehrere gleiche oder gleichartige Verstöße, die
unmittelbar auf demselben Fehler beruhen,

- zu Schäden an einem Bauwerk oder mehreren Bauwerken
führen, auch wenn diese Bauwerke nicht zum selben
Bauvorhaben gehören
und/oder

- zu Schäden durch eine oder mehrere Umwelteinwir-
kungen führen;

b) wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden
führen;

c) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Per-
sonen, auf die sich der Versicherungsschutz bezieht.

* fett: Bedingungen und Risikobeschreibungen / normal: Erläuterungen
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§ 3 Ziff. II 2 Abs. 1 Satz 3 AHB wird gestrichen.

a) Gleiche oder gleichartige Verstöße:

Sie werden zu einem einzigen Verstoß (Versicherungsfall)
gebündelt und damit als Serienschaden behandelt, wenn
eine zeitliche und vor allem sachlich enge Verknüpfung von
gemeinsamer Fehlerquelle (demselben Fehler) und den
darauf beruhenden, zu Schäden führenden Verstößen ge-
geben ist.

Hiermit soll u.a. der Fall erfaßt werden, daß ein Architekt,
der von verschiedenen Bauherren mit der Planung von fünf
benachbarten Einfamilienhäusern beauftragt wird, nach
Einholung eines Bodengutachtens jeweils ein bestimmtes,
nicht ausreichendes Isolierverfahren vorschlägt (mehrere
gleiche Verstöße, die unmittelbar auf demselben Fehler
beruhen). Durch den Planungsfehler kommt es in allen
Häusern zu Wassereinbrüchen (Schäden an mehreren
Bauwerken).

Ein weiteres Serienschadenbeispiel:

Architekt/Ingenieur A erstellt Pläne für mehrere Güllesilos
landwirtschaftlicher Betriebe. Bei der ersten statistischen
Berechnung, auf die er der Einfachheit halber bei seinen
weiteren Planungen immer wieder zurückgreift, unterläuft
ihm ein Fehler (mehrere gleiche Verstöße, die unmittelbar
auf demselben Fehler beruhen). Das führt dazu, daß sich
bei allen Güllesilos nach kurzer Zeit Risse in der Wand
zeigen (Schäden an mehreren Bauwerken). Durch diese
Risse tritt eine Zeitlang unbemerkt Gülle aus; diese vers-
eucht das Erdreich und führt durch Verunreinigung des
Grundwassers zu Schäden bei mehreren Wassernutzungs-
berechtigten (mehrere Schäden durch Umwelteinwirkung).

Um angemessenen Versicherungsschutz für derartige Se-
rienschäden zu erhalten, kann der Versicherungsnehmer
mit seinem Haftpflichtversicherer höhere Deckungssum-
men vereinbaren.

b) Einheitlicher Schaden:

Die Alternative bezieht sich auf den Fall, daß mehrere un-
terschiedliche Verstöße zu einem Schaden führen, der sich
bei natürlicher Betrachtungsweise als eine Einheit, d.h. als
ein Schaden darstellt. Dies wäre u.a. dann der Fall, wenn
ein Architekt keine Bodenuntersuchung vornehmen läßt
und deshalb der Grundwasserstand nicht berücksichtigt
wird (erster Verstoß). Dennoch hat er weder das Gebäude
höher gelegt noch eine Wanne geplant. Als Folge tritt
Wasser in die Kellerräume ein. Durch die verschiedenen
Fehlleistungen entsteht ein einheitlicher Schaden.

Andererseits soll mit dieser Bestimmung bewußt von der
These abgerückt werden, daß die Deckungssumme für je-
des Bauvorhaben unabhängig von der Zahl der Verstöße
nur einmal zur Verfügung steht.

c) Mehrere entschädigungspflichtige Personen:

Mit dieser Regelung soll klargestellt werden, daß für einen
Versicherungsfall auch dann nur einmal die vereinbarten
Deckungssummen zur Verfügung stehen, wenn sich die
Ansprüche des Geschädigten gegen mehrere durch den
Versicherungsvertrag versicherte Personen richten.

Ziffer A 2 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

2.1 Der Versicherungsschutz umfaßt Verstöße, die zwi-
schen Beginn und Ablauf des Versicherungsvertrages be-
gangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später
als fünf Jahre nach Ablauf des Vertrages gemeldet werden.

2.2 Beim erstmaligen Abschluß einer Berufshaftpflicht-
versicherung erstreckt sich der Versicherungsschutz auch
auf solche Verstöße, die innerhalb eines Jahres vor Beginn
des Versicherungsvertrages begangen wurden, wenn sie
dem Versicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluß nicht
bekannt waren (Rückwärtsversicherung).

Die Rückwärtsdeckung gilt nur für den erstmaligen Ab-
schluß einer Berufshaftpflichtversicherung. Die frühere
Regelung hat zu unnötigen Doppelversicherungen geführt.
Falls ein Versicherungsnehmer vorübergehend in seiner
versicherten Tätigkeit ausgesetzt hat, finden bei erneutem
Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung die Bestim-
mungen über die Rückwärtsdeckung keine Anwendung.
Der Versicherungsnehmer sollte in diesen Fällen den wie-
der benötigten Versicherungsschutz rechtzeitig beantra-
gen. In Einzelfällen sind aber auch individuelle Vereinba-
rungen zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer
möglich, welche die Rückwärtsdeckung enthalten.

Als bekannt gilt ein Verstoß auch dann, wenn er auf einem
Vorkommnis beruht, das der Versicherungsnehmer als
Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber als Fehler be-
zeichnet wurde, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben oder angedroht wurden.

Mit der 2. Alternative sind Fehler gemeint, die dem Archi-
tekten/Ingenieur gegenüber als dessen Fehler bezeichnet
wurden. Allgemeine Beanstandungen genügen insoweit
nicht.

2.3 Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist die ge-
setzliche Haftpflicht wegen eines Schadens am Bauwerk.

Unter "Schaden am Bauwerk" wird auch ein Mangel am
Bauwerk verstanden, ohne daß der Bau in seiner Substanz
beeinträchtigt sein müßte, z.B. eine nicht ausreichend
funktionierende Heizung, mangelnde Wärmedämmung etc.
Dieser Einschluß umfaßt im übrigen alle aus Bauwerks-
mängeln oder -schäden resultierenden Folgen, die geltend
gemacht werden könnten (z.B. Mietausfall).

2.4 Die Ausschlüsse gemäß § 4 Ziff. I 5 und § 4 Ziff. I 6 b)
AHB finden keine Anwendung.

Wie bisher bleiben versichert die in § 4 Ziff. I 5 und § 4 Ziff.
I 6 b) AHB bezeichneten Fälle. Dazu gehören auch weiter-
hin Leistungen im Zusammenhang mit Unterfangungen
oder Unterfahrungen von Bauwerken.

2.5 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 7 AHB
und § 4 Ziff. I 8 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem
deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen,
Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern sowie wegen
Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang stehen mit Laseranlagen und Laserstrahlen.

Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch
Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

a) wegen genetischer Schäden;
b) aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für
wen oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wis-
senschaftlichem Anlaß im Betrieb des Versicherungs-
nehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von ener-
giereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen aus-
gehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben. Dies gilt nur
hinsichtlich der Folgen von Personenschäden.

Die Mitversicherung des Strahlenrisikos dient der Abrun-
dung des Versicherungsschutzes.
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Ziffer A 3 Arbeitsgemeinschaften und Planungsringe

3.1 Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Ar-
beitsgemeinschaften, bei denen die Aufgaben im Innen-
verhältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauab-
schnitten abgeteilt sind, besteht Versicherungsschutz für
Verstöße, die bei einer vom Versicherungsnehmer über-
nommenen Aufgabe begangen wurden, und zwar voll bis
zu den vereinbarten Versicherungssummen.

Die Arbeitsgemeinschaftsklausel berücksichtigt Entwick-
lungen der letzten Jahrzehnte. Während früher bei ge-
meinsamer Übernahme von Architekten- und Ingenieurlei-
stungen im Innenverhältnis prozentuale Anteile vereinbart
wurden, sind Arbeitsgemeinschaften heute dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Aufgabenteilung in der Regel nach
Fachgebieten (z.B. Planung/Tragwerksplanung - Objekt-
überwachung) oder nach Teilleistungen (z.B. Übernahme
von Teilbereichen der HOAI-Leistung) oder nach Bauab-
schnitten (z.B. Bearbeitung des Bauteiles A eines aus
mehreren Bauteilen bestehenden Gesamtprojektes) er-
folgt. Auf diesen Tatbestand wurden die Bedingungen in
Ziff. A 3.1 abgestellt. Sie beschränken den Versicherungs-
schutz für den einzelnen Argepartner einerseits auf die
übernommene Leistung, sie gewähren aber andererseits
für diese Leistungen vollen Versicherungsschutz. Dadurch
wird auch vermieden, daß der eine Arbeitsgemeinschafts-
partner sich auf seine Haftpflichtversicherung Zahlungen
für von einem anderen Arbeitsgemeinschaftspartner in ei-
nem ganz anderen Sachbereich begangene Verstöße an-
teilig anrechnen lassen muß.

3.2 Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Absatz 1 aufge-
teilt, so ermäßigen sich die Ersatzpflicht des Versicherers
und die vereinbarten Versicherungssummen auf die Quote,
welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungs-
nehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine
quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der ver-
hältnismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner
der Arbeitsgemeinschaft.

Auch die Fälle, in denen die Leistungen innerhalb der Arge
nicht im Sinne von Ziff. A 3.1 aufgeteilt werden, sind gemäß
Ziff. A 3.2 versichert, jedoch mit der Maßgabe, daß sich
neben der Ersatzpflicht des Versicherers auch die Versi-
cherungssumme auf die Beteiligungsquote des Versiche-
rungsnehmers reduziert.

3.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben
Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft unterein-
ander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die
Partner oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein
Partner oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten
hat.

Hierbei geht es nur um solche Ansprüche, die ein Partner
oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar im Innenver-
hältnis erlitten hat, also beispielsweise Beschädigung einer
Zeichenmaschine durch einen Partner.

3.4 Die Bestimmungen der Ziffern A 3.1 bis 3.3 sind bei
Teilnahme an Planungsringen entsprechend anzuwenden.

Ziffer A 4 Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

4.1 aus der Überschreitung der Bauzeit sowie von Fristen
und Terminen,

Nicht von der Klausel erfaßt sind Zeitüberschreitungen als
Folge von Bauwerksmängeln oder -schäden. Dabei ist un-

erheblich, ob diese Mängel oder Schäden durch einen Pla-
nungs-, Koordinations-, Überwachungs- oder sonstigen
Fehler des Versicherten entstanden sind.

4.2 aus der Überschreitung von Vor- und Kostenanschlä-
gen,

Die Kostenklausel, mit denen der Versicherer den Manipu-
lationsgefahren begegnen will, die im kalkulatorischen Be-
reich liegen, sind zur Vermeidung von in der Praxis aufge-
tretenen Auslegungsschwierigkeiten entsprechend der
frühreren Formulierung der Kostenklausel (Ziff. II 2 der
BBR-Architekten 1964) neu gefaßt worden. Danach werden
weiterhin Vermögensschäden aus der Überschreitung er-
mittelter Kosten ausgeschlossen, auch wenn diese die
Folge einer fehlerhaften Massenermittlung sind. Durch die
Klausel (Ziff. A 4.2) werden die Kostenermittlungen insbe-
sondere der drei Leistungsabschnitte der HOAI erfaßt (d.h.
die Kostenschätzung im Vorplanungsstadium, die Kosten-
berechnung im Entwurfsplanungsstadium und der Kosten-
anschlag im Vergabestadium), wobei es nicht darauf an-
kommt, in welcher Leistungsphase der Fehler unterläuft.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben somit
u.a. folgende Vermögensschäden:

- Mehrkosten als Folge einer Überschreitung der vom Ar-
chitekten/Ingenieur durchgeführten Kostenermittlung,
und zwar unabhängig davon, ob mit dem Bauherrn ein
Festpreis vereinbart wurde oder nicht.

- Hierdurch ausgelöste Folgeschäden, wie z.B. zusätzliche
Baufinanzierungskosten (Bauherr muß wegen Über-
schreitung der ermittelten Kosten zusätzlich eine teuere
Zweithypothek aufnehmen).

- Verkaufsverluste, die z.B. ein Bauträger dadurch erleidet,
daß er dem Käufer gegenüber an einen zu niedrig kalku-
lierten Festpreis gebunden ist, weil der in seinem Auf-
trage tätige Architekt/Ingenieur zu geringe Kosten ermit-
telt hat.

- Vermögenseinbußen, weil das Bauvorhaben als Folge der
Überschreitung der Kostenschätzung/Kostenberechnung
in der ursprünglichen Form nicht mehr zur Ausführung
kommt, beispielsweise unnütz gezahlte Genehmigungs-
gebühr an die Baubehörde oder unnötige Kosten für in-
zwischen ausgeführte nicht mehr erforderliche stati-
stische Berechnungen.

Nach wie vor sind vom Regelungsgehalt der Kostenklausel
nicht berührt:

- Ansprüche wegen Bauwerksmängel/-schäden

- Ansprüche wegen fehlerhafter Kostenfeststellung im Sin-
ne des § 15 Abs.2 Nr. 8 HOAI.

4.3 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten,

4.4 aus der Vergabe von Lizenzen,

Die Bestimmungen der Ziffern A 4.3 und 4.4 wurden in An-
lehnung an die Vermögensschadenbedingungen formu-
liert. Wenn und soweit im Rahmen beauftragter Planungs-
leistungen eigene gewerbliche Schutz- oder Urheberrechte
verwendet werden, finden die Ziffer A 4.3 und 4.4 keine
Anwendung.

4.5 aus dem Abhandenkommen von Sachen einschließlich
Geld, Wertpapieren und Wertsachen,

Diese Bestimmung ist aus den bisherigen Bedingungen
unverändert übernommen worden.
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4.6 die als Folge eines im Inland oder Ausland begangenen
Verstoßes im Ausland eingetreten sind,

Zu beachten ist, daß Ziffer A 4.6 auch wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer für deutsche Auftraggeber Leis-
tungen für Projekte erbringt, die im Ausland verwirklicht
werden.

Versicherungsschutz für Auslandsbauvorhaben kann je-
doch besonders vereinbart werden.

4.7 die der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter
durch ein bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflicht-
widriges Verhalten verursacht hat,

Der Versicherer hat die volle Beweislast für sämtliche
Voraussetzungen dieser Klausel, insbesondere auch für
das Bewußtsein.

4.8 aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, Grundstücks-
oder ähnlichen Geschäften sowie aus der Vertretung bei
solchen Geschäften,

4.9 aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der Kassenfüh-
rung sowie wegen Untreue und Unterschlagung,

Ansprüche wegen Schäden aus fehlerhafter Rechnungs-
prüfung (auch bei Abschlagsrechnungen) bleiben nach wie
vor gedeckt.

4.10 von juristischen oder natürlichen Personen, die am
Versicherungsnehmer beteiligt sind.

Durch diese neue Bestimmung wird eine Regelungslücke
geschlossen, die durch die zunehmende Verflechtung von
Planungsbüros und bauausführenden Unternehmen und
die hiermit verbundene Interessenkollision immer mehr an
Bedeutung erlangt hat.

Ziffer A 5 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

5.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

5.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden,
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen
verursachen. Als Betriebsangehörige gelten auch die nicht
in einem Anstellungsverhältnis stehenden Mitarbeiter
(freie Mitarbeiter).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß der Reichsversiche-
rungsordnung handelt. Das gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß der beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel-
ben Dienststelle zugefügt werden.

Der Bestimmung in Ziffer A 5 über den Kreis der mitversi-
cherten Personen wurde die in der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung übliche Fassung zugrundegelegt.
Gleichzeitig wird in Ziff. A 5.2 Satz 2 durch einen Zusatz
klargestellt, daß auch freie Mitarbeiter als Betriebsange-
hörige gelten.

Ziffer A 6 Nicht versicherte Risiken

6.1 Die Berufshaftpflichtversicherung ist nicht versichert,
wenn der Versicherungsnehmer Verpflichtungen über-
nimmt, die über das im Antrag/Versicherungsschein be-
schriebene Berufsbild hinausgehen. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn der Versicherungsnehmer

a) Bauten ganz oder teilweise im eigenen Namen und für
eigene Rechnung,
im eigenen Namen für fremde Rechnung,
im fremden Namen für eigene Rechnung
erstellen läßt.

b) selbst Bauleistungen erbringt oder Baustoffe liefert.

6.2 Die Berufshaftpflicht ist auch dann nicht versichert,
wenn die unter Ziff. A 6.1 a) und b) genannten Vorausset-
zungen gegeben sind

a) in der Person eines mit dem Versicherungsnehmer in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen (§ 4 Ziff.
II 2 Abs. 2 AHB) oder

b) in der Person eines Geschäftsführers oder Gesellschaf-
ters des Versicherungsnehmers oder

c) bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder
einem Angehörigen im Sinne von a), Geschäftsführer oder
Gesellschafter des Versicherungsnehmers geleitet wer-
den, die ihnen gehören oder an denen sie beteiligt sind.

Welche Leistungen dem Berufsbild zugerechnet werden, ist
zu Ziffer A 1.1 bereits ausgeführt worden.

Die Ziffer A 6.2 soll herausstellen, daß der Versicherungs-
schutz entfällt, wenn bei der Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers eine Verflechtung zwischen Architektenleistung,
Bauausführung, Baustofflieferung und/oder Bauherrnfunk-
tion festgestellt wird. Sind die Voraussetzungen der
Ziff. A 6 bei einem einzelnen Bauvorhaben gegeben, be-
steht der Versicherungsschutz für andere Bauvorhaben
fort.

Sobald die Voraussetzungen der Ziff. A 6 erfüllt sind, be-
steht grundsätzlich auch für die vom Versicherungsnehmer
unter Umständen mit übernommenen Architekten- und/o-
der Ingenieurleistungen kein Versicherungsschutz, und
zwar weder für Objektschäden noch für Drittschäden.

In Ziff. A 6.2 ist nunmehr die Risikobegrenzung ausgedehnt
worden auf jene Fälle, in denen ebenfalls die Gefahr einer
Interessenkollision gegeben ist.

Derartige Fallgruppen liegen z.B. vor, wenn das Kind oder
sonstige Angehörige des Versicherungsnehmers im Sinne
des § 4 Ziff. II 2. Abs. 2 AHB, der Geschäftsführer oder Ge-
sellschafter des Versicherungsnehmers bei einem Bau-
vorhaben, für das der Versicherungsnehmer als Archi-
tekt/Ingenieur tätig ist, gleichzeitig als Bauherr auftritt,
Baustoffe liefert oder Bauleistungen erbringt.

Zu Ziff. A 6.1 und 6.2 sei noch erwähnt, daß eine Lieferung
in unmaßgeblichem Umfang den Versicherungsschutz
nicht gefährden sollte und daß eine unmaßgebliche Betei-
ligung (z.B. der Besitz einiger Aktien an einem Großunter-
nehmen) für den Versicherungsschutz unschädlich sein
sollte.
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